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Leistungsanforderung für Los 1 nach Pkt. 3.a):

Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s im Download für einen Teil und nicht weniger als 30 Mbit/s im Download für 
alle möglichen Endkunden sowie Upload-Geschwindigkeiten, die viel höher sind als bei Netzen der 
Breitbandgrundversorgung (mindestens 2 Mbit/s).

Beschreibung der Lose und Leistungsanforderungen für die Versorgung in den einzelnen vorläufigen Erschließungsgebieten 
nach Markterkundung

Losbildung nach Pkt. 4.:
• Los 1: vorläufiges EG 1 „Maitenbeth“ 
• Los 2: vorläufiges EG 2 „Schönanger“ = gemeindeübergreifendes EG mit Gemeinde Albaching
siehe auch Karten ab Seite 2

Leistungsanforderung für Los 2 nach Pkt. 3.a):

Flächendeckende Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s Download und von mindestens 10 Mbit/s im Upload für
alle möglichen Endkunden (Nr. 1.2 Satz 2 i.V. m. Nr. 1.1. BbR).

Hinweis 1:
Falls ein Angebot einen FttB-Ausbau vorsieht, sind im Angebot geplante Trassenführungen und Verlegeart (Erdkabel oder Freileitung) 
anzugeben. Kabeltrassen sind nach den einschlägigen DIN-Normen zu planen. Bei unbebauten Grundstücken sind Mikrorohre bis 
knapp über die Grundstücksgrenze zu verlegen.

Hinweis 2:
Falls für Los 1 ein Angebot einen FttC-Ausbau vorsieht, ist von einer 30Mbit/s-Versorgungsreichweite auf dem Kupfertelefonkabel von 
22 dB bei 4 MHz auszugehen.
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Karte der vorläufigen Erschließungsgebiete (EG):

EG 1: „Maitenbeth“ = Los 1

EG 2: „Schönanger“ gemeindeübergreifendes EG
mit Gemeinde Albaching = Los 2

Gemeinde Maitenbeth| Haager Str. 5| 83558 Maitenbeth
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vom Erschließungsgebiet 1 
ausgenommen *)

*) Ist-Versorgung >=30 Mbit/s; s. auch Seite 4 und 5
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Beschreibung der Lose und Leistungsanforderungen für die Versorgung in den einzelnen vorläufigen Erschließungsgebieten 
nach Markterkundung

Gemeinde Maitenbeth

Gemeinde Albaching

Detailkarte vorl. Erschließungsgebiet 2 „Schönanger“ gemeindeübergreifendes EG = Los 2
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EG 2
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Beschreibung der Lose und Leistungsanforderungen für die Versorgung in den einzelnen vorläufigen Erschließungsgebieten 
nach Markterkundung
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Maitenbeth

Detailkarte vorl. Erschließungsgebiet 1, Ort Maitenbeth

Ist-Versorgung >= 30/2 [Mbit/s] 
= vom EG ausgenommen
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Beschreibung der Lose und Leistungsanforderungen für die Versorgung in den einzelnen vorläufigen Erschließungsgebieten 
nach Markterkundung
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Straßmaier/Thal

Detailkarte vorl. Erschließungsgebiet 1, Ort Straßmaier/Thal

Ist-Versorgung >= 30/2 [Mbit/s] 
= vom EG ausgenommen
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Vorhandene Infrastruktur sowie geplante Eigenleistungen im zu versorgenden Gebiet gemäß Nr. 5.3 BbR

Zur Erschließung des vorläufigen EG 1 „Maitenbeth“ stehen Leerrohre zur Verfügung

Die bestehenden bzw. neu zu bauenden Leerrohre dienen dazu, die Kosten einer möglichen Breitbanderschließung zu

reduzieren und befinden sich im Eigentum der Gemeinde Maitenbeth. Sofern die Inanspruchnahme der Leerrohre oder

Teile davon zu einer Kostenreduzierung der Breitbanderschließung führen, müssen diese Leerrohre oder Teile davon zu

den Gestehungskosten der Kommune übernommen werden. Die Übereignung wird über einen separaten Vertag geregelt.

Nähere Auskünfte erteilt die Gemeinde.

Lageplan Leerrohr EG 1: (ohne Maßstab) Lageplan Leerrohr EG 1: (ohne Maßstab)
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